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Sprechzeiten der Geschäftsstelle 

Montag - Freitag: 
09:00 - 12:00 Uhr 
Eingang: Ernst-Ludwig-Straße 6 

Verkehrsanbindung 

Bus ab Mainz-Hauptbahnhof 
Linie 6 bis Haltestelle Bauhofstraße 

Parkmöglichkeiten 

Schlossplatz, Rheinufer 
für behinderte Menschen: 
Diether-von-Isenburg-Straße 

 

 
 

 

 

- per E-Mail - 

 

 

"   " (Hinweis auf Briefkopf) 
Ministerium 
des Innern und für Sport 
Schillerplatz 3 - 5 
55116 Mainz 
 
Frau 
Präsidentin des Oberlandesgerichts 
Stresemannstraße 1 
56068 Koblenz 
 
Herrn 
Präsidenten des  
Pfälzischen Oberlandesgerichts 
Schloßplatz 7 
66482 Zweibrücken  
 
Landesamt für Finanzen 
Hoevelstraße 10 
56073 Koblenz 
 

 "   "  (KOPFBOGENZUSATZ?) 
 
Ernst-Ludwig-Straße 6 - 8 
55116 Mainz 
Zentrale Kommunikation: 
Telefon 06131 16-0 
Telefax 06131 16-5876 
lpa@jm.rlp.de 
www.lpa.jm.rlp.de 
 
21. August 2017 

 
"   " (Verteiler) 
"   " (per Doppelklick Office Organizer öffnen) 
 
Mein Aktenzeichen Ihr Schreiben vom Ansprechpartner/-in / E-Mail Telefon / Fax 
2220E16-LPA-3 
Bitte immer angeben! 

"   " 
"   " (fremdes GZ) 

Willi Alt 
lpa@jm.rlp.de 

06131 16-4942 
06131 16-5876 

 
 
 
Merkblatt und Freistellungsvereinbarung über Zusatzentgelte und Nebentätig-
keiten im Vorbereitungsdienst 
 
Meine Schreiben vom 20. April 2017 und 8. Mai 2017 
 
 
Das Landesamt für Finanzen hat darum gebeten, das Informationsblatt und die Frei-

stellungsvereinbarung zur Umsetzung der vereinbarten Verfahrensweise im Hinblick 

auf Auslandsstationen geringfügig zu ändern. Das Landesamt führt nur die Arbeitge-

beranteile zur Sozialversicherung ab. 
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Auf Seite 2 des Merkblatts muss es lauten: 

� Ausbildungsstelle mit Sitz im Ausland: 
Eine Ausbildungsstelle mit Sitz im Ausland hat an das Landesamt für Finanzen lediglich die ihr vom Landesamt für 

Finanzen in Rechnung gestellten auf die Zusatzvergütung entfallenden Sozialversicherungsbeiträge des Arbeitge-

bers … 

 

Auf Seite 2 der Freistellungsvereinbarung muss es im Abschnitt 

� Ausbildungsstelle mit Sitz im Ausland: 

lauten: 

• die vom Landesamt für Finanzen berechneten hierauf entfallenden Arbeitgeberanteile 
zur Sozialversicherung 

 

Die veränderten Unterlagen sind in die Ausbildungsmappe, die im November 2017 

erscheinen wird, aufgenommen. 

 

Merkblatt und Freistellungsvereinbarung werden auf der Homepage des Prüfungsam-

tes unter Vorbereitungsdienst / Sozialversicherungsrechtliche Behandlung der durch 

Ausbildungsstellen gezahlten Zusatzvergütungen veröffentlicht. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

In Vertretung 

gez. Birgit Nennstiel  

 

 

Anlage 


